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Textvorlage zu dem Vortrag 

Am Donnerstag, dem 22. April 2004 

 

Menschenbild und Strafvollzug 
 

Die Entwicklung von einem Ort des fortschrittlichsten und humansten 

Strafvollzugs Deutschlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem Ort 

des Schreckens und des Terrors (1933) – 1942 – 1989 

gezeigt am Beispiel des „Roten Ochsen“ in Halle an der Saale 

 
 

Das Recht in der Geschichte 
 

Trilogie Teil 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Vortrag aus der Reihe „Dieter Hoppes Lebenserinnerungen“ 

 
Menschenbild und Strafvollzug 

 2 

 
Raffael, (1483 – 1520) 

Rom, Stanzen des Vatikan 

 

 

Das Menschenbild  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, „Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde“, 

heißt es in der Genesis, dem 1. Buch Moses 1,26. Der Schöpfer dieses byzantinischen     

 

Christus als Pantokrator, Mosaik über dem Eingang zum Endonarthex 

Kirche Kariye Camii, Istanbul 1300 - 1320 

 

Mosaiks zeigt uns in naturalistischer Weise, wie Menschen in ihrer täglichen Arbeit 

miteinander ein gottgefälliges Leben führen. Gott stattete den Menschen in seiner Schöpfung 

aber auch mit einem freien Willen aus, der es ihm ermöglicht, sich gegen Gott, d. h. gegen 

seine Mitmenschen zu entscheiden. 
   In dem Mosaik des Raffael sehen wir das bekannte Urteil des Salomo, der über den Anspruch 

zweier Frauen auf ein und dasselbe Kind zu entscheiden hat. 

Eine der Frauen hat ihr Kind aus Unachtsamkeit getötet und 

beansprucht jetzt das Kind ihrer Nachbarin als ihr eigenes. Der 

erste Urteilsspruch erscheint uns zunächst unmenschlich. Salomo 

ordnet die Halbierung des Kindes mit dem Schwert an, worauf 

nur die wahre Mutter lieber auf ihr Kind verzichtet, als seinen 

Tod hinzunehmen. 

 

In diesen beiden Mosaiken stecken die gesamten ethischen 

Grundlagen unserer vielschichtigen abendländischen 

Vorstellungen vom Menschen und der abendländischen 

Rechtsentwicklungen. Wie geht der Mensch mit diesem 

Menschenbild um?  

 

 

 

Strafverfolgung und Strafvollzug als Sonde 

für die Rechtsstaatlichkeit 

 

In diesem dritten Vortrag über das Recht in der Geschichte möchte ich heute Abend nur 

einen Aspekt herausgreifen, der als Sonde für die Beurteilung der 
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König Friedrich Wilhelm III. mit 

seiner Gemahlin Königin Luise, 

1799, Gemälde von Fr. G. Weitsch 

 
 Rechtsstaatlichkeit und das herrschende Menschenbild gelten kann. Es ist das Gefängniswesen und 

der Strafvollzug. Nach etlichen Ansätzen im Hochmittelalter und zu Beginn der Neuzeit setzen sich 

am Ende der Aufklärung immer mehr der Gedanke der Humanisierung im Strafvollzug in Europa 

(ohne Russland) und in Nordamerika durch. 

 

    Zum Teil bis weit ins 19. Jahrhundert wurden ohne Unterschied Männer und Frauen, Arme, Irre, 

Kranke, Waisen, Bettler, Verbrecher und Untersuchungsgefangene gleichermaßen in alten nicht 

mehr benötigten Gebäuden gemeinsam weggesperrt. Da es Gefängnisbauten im eigentlichen Sinne 

nicht gab, wurden die Gefangenen angekettet, um einen Ausbruch zu verhindern. Betten, 

Waschgelegenheiten oder Toilettenanlagen gab es nicht. Die Räume haben nach 

Augenzeugenberichten fürchterlich gestunken. Frauen wurden regelmäßig schwanger und brachten 

ihre Neugeborenen ebenso regelmäßig um, obwohl die Todesstrafe darauf stand. Ohne 

Beschäftigung vegetierten die Gefangenen dahin. Die Todesrate durch die Gefängniskrankheit 

(Tuberkulose, Typhus) war sehr hoch und bedrohte gleichzeitig die übrige Bevölkerung. Sehr viele 

Inhaftierte starben durch Selbstmord. - (Die schlimmsten Zustände in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

sollen übrigens in den Gefängnissen des Kirchenstaates geherrscht haben.) - 

   Zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert haben wir in Europa sowohl wie in Nordamerika ein 

starkes Ansteigen der Kriminalität zu verzeichnen. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlicher 

Art. In Nordamerika und in England sah man die Gründe vor allem in der wachsenden 

Industrialisierung mit seinem Industrieproletariat, im übrigen Europa lagen die Gründe in der 

menschlichen Verwahrlosung durch die napoleonischen Kriege. 

   Durch die beginnende Humanisierung, sprich Herabsetzung der Zahl der Todesurteile, wurde die 

Lage paradoxerweise zusätzlich verschärft. Die Gefängnisse quollen über. Gleichzeitig stieg die 

Zahl der Selbstmorde in den Gefängnissen so stark an, dass die Zahl der Toten höher war als zur 

Zeit einer rigiden Handhabung von Hinrichtungen. Unter solchen Bedingungen konnten die 

Gefängnisse kaum einen Gefangenen als geläutert entlassen. Gefängnisse waren Schulen des 

Verbrechens; wer kein Verbrecher war, wurde es im Gefängnis. 

   Hier galt es, Abhilfe zu schaffen bei möglichst niedrigen Kosten; trotzdem sollten die Gefangenen 

gebessert werden. England, Frankreich und Russland setzten auf Deportation, die Vereinigten 

Staaten auf körperliche Schwerstarbeit in angekettetem Zustand. In Preußen machte man einen 

Versuch, um sich von der Richtigkeit dieser der Deportation zu 

Grunde liegenden Gedanken zu überzeugen. Der preußische König 

Friedrich Wilhelm III. (1797 – 1840), der sich in seiner Politik sonst 

eher als Geschobener denn als selbstständig Handelnder zeigte, setzte 

hier die Politik seiner Vorgänger seit der Zeit des Großen Kurfürsten 

fort. Auf sein Betreiben hin widmete sich die preußische Regierung 

von 1796 bis 1806 besonders der Strafrechtspflege und dem Vollzug 

von Freiheitsstrafen. Das Ergebnis war der „Generalplan zur 

Einführung einer besseren Kriminalgerichtsverfassung und zur 

Verbesserung der Gefängnis- und Strafanstalten vom 16. 

Dezember 1804“ und die „Kriminalordnung vom 11. Dezember 

1805“ 

   Wegen der überhandnehmenden Verbrechen in jener Zeit ging 

der König auf den Vorschlag der Justizbehörde ein, einen Teil der 

Gefangenen zu deportieren. In Aussicht



Ein Vortrag aus der Reihe „Dieter Hoppes Lebenserinnerungen“ 

 
Menschenbild und Strafvollzug 

 4 

 

 

 

genommen wurden Ostindien, Cayenne, die Insel Bornholm und Sibirien. Verhandlungen mit den 

entsprechenden Regierungen führten bei der russischen Regierung  zum Erfolg. Sie erklärte sich 

bereit, gegen entsprechende Bezahlung preußische Verbrecher zur Arbeit in den Bergwerken von 

Nertschinsk (das liegt im Jablonowoi-Gebirge nicht weit von der chinesischen Grenze entfernt.), zu 

übernehmen. Im Jahre 1801 wurden 58 Verurteilte über Pillau mit dem Schiff nach Narwa (östlich 

von Sankt Petersburg) gebracht und der russischen Regierung übergeben. Die Kosten überstiegen 

den für damalige Verhältnisse enormen Betrag von 10 000 Thalern. Schon im Jahre 1803 war es 

einer Gruppe gelungen, nach Deutschland zurückzukehren und 39 Personen bildeten eine 

organisierte Diebesbande. Daraufhin kühlte in Preußen (und anderen deutschen Staaten) der Eifer 

für die Deportation ab und sie wurde nie wieder aufgenommen. 

 

Geändertes Menschenbild 

Ohne den bisherigen Gedanken des Schutzes der Bürger vor Straftätern aufzugeben, ging man dazu 

über, in einem Großteil der Gesetzesbrecher verirrte und im Grunde brauchbare Glieder der 

Gesellschaft zu sehen. Wenn es in den  meisten Ländern Europas im Detail auch z.T. erhebliche 

Unterschiede in den Auffassungen über das Wesen des Menschen gab, so lassen sich con grano salis 

doch etliche Gemeinsamkeiten feststellen, die nicht religiös sondern aufklärerisch und naturrechtlich 

begründet sind: 

   Menschen sind individuell sehr verschieden. Ihre Fähigkeiten, ihre Veranlagungen, ihre 

Bedürfnisse, ihr Charakter und ihre erworbenen Eigenschaften sind nicht gleich, sie können im 

Gegenteil sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Darauf sollte der Strafvollzug Rücksicht nehmen. 

Ein einfaches und unterschiedsloses gemeinsames Wegsperren der Gefangenen verbietet sich 

deshalb von vornherein. 

   Als erstes müssen Männer und Frauen getrennt werden. Ersttäter, die durch Dummheit, Notlage 

oder durch Verführung straffällig geworden sind, die aber anscheinend noch einen anständigen 

Charakter besitzen, sind von unverbesserlichen Schwerkriminellen absolut getrennt zu halten. Dem 

Besserungsfähigen muß neben der Verbüßung seiner Strafe die Gelegenheit gegeben werden, sich 

zu bessern und u. U. Fähigkeiten zu erlernen, die ihn nach der Entlassung zu einem wertvollen 

Mitglied der Gesellschaft werden lassen. Seine Behandlung im Gefängnis sollte deshalb auch besser 

sein als die der Unverbesserlichen. Von den Gefängnissen getrennt werden müssen alle 

Einrichtungen, die nicht zum Strafvollzug gehören wie Waisenhäuser, Irrenhäuser, Armenhäuser, 

und Häuser für Alte und Schwache.  

 

    In Halle war durch August Hermann Francke (1663 – 

1727) mit der Gründung des Waisenhauses, den heutigen 

Franckeschen Stiftungen, die Trennung schon sehr früh 

vollzogen worden. Mit dem Waisenhaus waren verbunden  

eine Bürgerschule, Lateinschule, Lehrerseminar, 

Wirtschafts- und Handwerksbetriebe und eine Druckerei. 

Die schulischen Einrichtungen besaßen bald einen solch 

guten Ruf, dass sogar das gehobene Bürgertum und der 

Adel seine Kinder in das „Waisenhaus“ zur Schule 

schickten. Die Einrichtung dieser besonderen Institution 

blieb aber fast eine singuläre Erscheinung in Deutschland 

trotz der Unterstützung durch den preußischen König. Das Hauptgebäude die 

Franckeschen Stiftungen um das 

Jahr 2000 
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   Unter Landgraf Carl gründete der aus  Gudensberg 

stammende Theologe Dr. Konrad Mell nach dem 

Vorbild Franckes in Kassel ein Armen-, Waisen- und 

Findelhaus mit eigener Druckerei. 

   Nach dem Erscheinen des preußischen Landrechts 1790  

wurden seit 1791 Bettler nicht mehr als Straftäter 

weggeschlossen und seit 1794 wird allgemein die 

Gefängnisstrafe als Ersatz für bisherige inhumane 

Strafen wie der Folter eingeführt. In Arbeitshäusern 

sollten die Täter lernen, ein sinnvolles Leben zu 

führen.  

   

   Durch die napoleonischen Kriege blieb die Entwicklung des Gefängniswesens und des 

Strafvollzugs zunächst nicht nur stecken, sondern wir können auch einen Rückschlag beobachten. 

Die Gefängnisse waren jetzt erst recht zu Schulen des Verbrechens geworden. Hier steht wohl dem 

Engländer Howard die Ehre zu, seit 1774 eine Gefängnisreform in Angriff genommen zu haben. 

Diese Reform wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch den Hallenser Zuchthauspfarrer Wagnitz in 

Deutschland fortgeführt. Gerade in London wurde damals noch die Todesstrafe exzessiv verhängt. 

Jeden Monat gab es einen „hanging day“, der volksfestartig begangen wurde und an dem alle Läden 

geschlossen blieben. Casanova beschreibt in seinen Memoiren andeutungsweise ähnliche 

Verhältnisse in Paris, wo die Volksaufläufe bei den Hinrichtungen nahezu orgiastischen Charakter 

annahmen. In den Vereinigten Staaten fing man deutlich später als in Europa an, sich Gedanken 

über einen sinnvollen und humanen Strafvollzug zu machen. Noch 1928 wurden in den USA 

Howards Pläne als inakzeptabel verworfen, also rund 150 Jahre später, als Howard sie formuliert 

hatte. 

 

Errichtung der „königlich-preußischen Straf-, Lern- und Besserungsanstalt“  1836-

1842 in Halle a. d. Saale   (Im Volksmund „Roter Ochse“ genannt). 
 

    Gedanken eines moderneren Strafvollzugs verbreiteten sich schon unter Friedrich Wilhelm III. in 

Preußen, sie brauchten aber Zeit, bis man sie umsetzen konnte, wobei man in den verschiedenen 

Haftanstalten unterschiedliche Wege ging. In Halle errichtete man 

unter König Friedrich Wilhelm IV., dem Sohn von Friedrich 

Wilhelm III., von 1836 bis 1842 in sechsjähriger Bauzeit die 

„königlich-preußische Straf-, Lern- und Besserungsanstalt“. Das 

Haus war mit acht einzelnen Gebäuden für ca. 350 Gefangene 

ausgelegt. Das bedeutete eine Absage an die Gigantomanie manch 

anderer Gefängnisbauten. Der Name war Programm. In den Bau 

flossen Erfahrungen aus Nordamerika ein; das System von Auburn 

bildete das Vorbild. Auburn ist der Name einer Stadt im Staate New 

York, dessen Gefängnis mit seinen humanitären Gedanken 

beispielhaft war. Der Sohn König Friedrich Wilhelms III, König 

Friedrich Wilhelm IV. engagierte sich wie sein Vater im 

Gefängnisbau und erließ 1842 entsprechende Richtlinien, die z. T. 

auf seinen Vater zurückgehen. Schwerkriminelle, die man für 

unverbesserlich hielt, - man nannte sie incorrigible Verbrecher 

(Krohne/Uber a. a. O. Seite XLV) - ,wurden damals zu 

Festungshaft verurteilt. 

 

 

Die Franckeschen Anstalten zur 

Zeit ihres Gründers August 

Hermann Francke (1663 – 1727) 

 

König Friedrich Wilhelm IV. 

Gemälde 1846 nach Franz Krüger 
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   Zunächst einmal wurde das Gefängnis ausbruchsicher gebaut. 

Es steht - im Bild nicht zu erkennen - auf Porphyrfelsen, so dass 

das Graben heimlicher Tunnels unmöglich war. (Der Bauplan des 

„Roten Ochsen“ sah ursprünglich fünf Gefangenenhäuser und ein 

zentrales Gebäude vor, mit dem die einzelnen Gebäude verbunden 

werden sollten. Gebaut wurden tatsächlich nur drei Flügel und das 

zentrale Gebäude. Der mittlere Flügel ist 1851 um ein viertes Haus 

verlängert worden.)  

 An der Außenfront ist keine einzige Gefängniszelle zu sehen. 

Sie liegen alle an inneren Flügeln an Innenhöfen. Ein Teil der 

Innenhöfe wurde ursprünglich 

für den Gartenbau durch 

Häftlinge genutzt, seit Jahren wird dieser Teil aber nur noch 

gärtnerisch gestaltet. Eine Fesselung und schwere Bewachung 

entfielen hier. Tatsächlich ist bis heute keinem einzigen 

Gefangenen die Flucht aus diesem Gefängnis gelungen. Andere 

Gefängnisse haben, wie wir aus Hessen wissen, vom Volksmund 

den spöttischen Beinamen „Haus der offenen Tür“ bekommen. Hier 

im Roten Ochsen setzte man auf Einzelhaft, d.h. jeder bekam seine 

eigene Zelle, weil man so am besten eine Resozialisierung, wie es im 

heutigen Sprachgebrauch heißt, zu erreichen glaubte. 

Untersuchungsgefangene waren von Strafgefangenen getrennt zu halten. 

Tagsüber aber wurde natürlich in Gruppen gearbeitet und das Essen 

wurde in Speisesälen eingenommen. Auf absolute Trennung der 

verschiedenen Straftätergruppen wurde scharf geachtet. Die Einzelhaft 

beinhaltete aber nicht nur den Gedanken der Resozialisierung, sondern sie 

ermöglichte es auch, die Gefangenen vollständig voneinander zu isolieren. 

Diese Isolierung setzte sich auch während der gemeinsamen Arbeit fort: 

es herrschte das sogenannte „Schweigegebot“. Für Kranke gab es zwei 

Krankenstationen. Arbeit war für alle Pflicht statt des früheren üblichen 

Dahinvegetierens. 
 

Innenhof;          Aufnahme aus einem Faltblatt der Gedenkstätte „Roter Ochse“ 
 

   Die Autoren E. Krohne und R. Uber gaben 1901 einen breitgefächerten Zweck für Strafanstalten 

im damaligen Amtsdeutsch an: 

 Übeltäter müssen für eine bestimmte Zeit von der menschlichen Gesellschaft abgesondert 

werden, um die Bürger vor ihren Beleidigungen zu sichern. 

 Durch die Erziehung zur „Thätigkeit, zur Ordnung und zur Reinlichkeit“ soll der Häftling 

möglichst gebessert werden, um das „Publicum“ auch nach ausgestandener Strafe zu sichern. 

 Wegen des Unangenehmen, welches die Freiheitsberaubung zum Teil mit Zwangsarbeit und 

harter Lebensart mit sich bringt, sollen andere Menschen von der Begehung von Straftaten 

abgeschreckt werden. 

 

Die Strafanstalt „Roter Ochse“ war für die Übeltäter gedacht, bei denen man möglicherweise 

glaubte, alle drei Zwecke erreichen zu können. Zur Durchführung gehörten strenge

 

Straßenseite des Roten Ochsen zum 

Kirchtor. 
Aufnahme 10. April 2002             Hoppe 

 

Ein Innenhof 
Aufnahme:10. April 2002 
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Vorschriften. Die Bediensteten der Anstalt waren stark gefordert und konnten bei Verletzung ihrer 

Dienstpflichten zur scharfen Verantwortung gezogen werden. 

 

   Zuallererst war auf „vorzüglich strenge und sorgfältige Absonderung der Geschlechter, auf 

Trennung der weniger Verdorbenen von den Verführern“ zu achten. Die Gefangenen wurden in drei 

Hauptklassifikationen eingeteilt: die Strafklasse, die Probeklasse und Besserungsklasse. Die drei 

Klassen unterschieden sich durch Kleidung, Lebensweise und Behandlung. Ein Strafgefangener muß 

vor seiner Entlassung erst eine zeitlang in der Besserungsklasse gewesen sein, ehe er auf Entlassung 

Anspruch erheben konnte. Besseres oder schlechteres Betragen bewirkten Förderung oder Abstieg in 

diesem System. Im Speisesaal waren die Tische der drei Klassen voneinander getrennt. Die positive 

Entwicklung sollte durch Belohnungen gefördert und negative Entwicklungen durch Bestrafungen 

gebremst werden. Die Entlassung des Gefangenen geschah stets durch die Überlieferung an das 

Inquisitorial, das Untersuchungsgefängnis,  entweder weil die Strafzeit vorüber war, oder weil die 

Direktion den Gefangenen für gebessert erklärte. Die Entlassung durfte aber nur dann erfolgen, 

wenn die (Gefängnis-) Behörde die Unterbringung des zu Entlassenen (also Wohnung und 

Arbeitsstelle) ausgemittelt hatte. 
   (Hier im „Roten Ochsen“ oblag die Betreuung entlassener Strafgefangener, d. h. auch die Versorgung mit Arbeits- und 

Wohnstätte ab ihrer Gründung im Jahre 1884 der Gefängnis-Gesellschaft für die Provinz Sachsen und Anhalt, die bis 

1938 existierte und eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Die Jahresberichte finden sich in der Bibliothek der 

juristischen Fakultät der MLU Halle-Wittenberg. Vor 1884 gab es Hilfe allerdings eher nur sporadisch. Faxmitteilung 

von Herrn M. Viebig vom 6.10.2003) 

 

   Ihnen allen ist Carl Zuckmayers Hauptmann von Köpenick sicherlich 

ein Begriff. Der eigentlich harmlose aus dem Gefängnis entlassene 

Schuster Wilhelm Voigt findet keine Arbeit, weil er keine Wohnung hat 

und er bekommt keine Wohnung, weil er keine Arbeit hat. Um sein 

Leben zu fristen, kann er eigentlich nur kriminell werden. Dieses Stück 

ist eigentlich weniger eine Kritik am damaligen System, so wie man es 

heute gerne sieht, sondern es klagt das totale Versagen der Bürokraten 

an. Dadurch behält das Stück eine gewisse Aktualität bis zur Gegenwart. 

Es wäre die Pflicht der Gefängnisleitung gewesen, dem Schuster vor der 

Entlassung Arbeit und Wohnung zu besorgen. Das hatte sie unterlassen 

und lieferte so den Mann den beamteten Vorschriftenreitern aus, von 

denen keiner bereit war, über seinen Schatten zu springen. Dieser 

Hauptmann fand eine weitverbreitete  Sympathie in allen Schichten der Bevölkerung; selbst der 

Kaiser zeigte sich außerordentlich von dem Mann angetan, was offenbar auch auf das Gericht 

abfärbte. Die erneute und unvermeidbare Strafe fiel sehr niedrig aus., obwohl nach den Paragraphen 

eine hohe Strafe fällig gewesen wäre.  

 

   Zur Ausgewogenheit der Betrachtung soll noch ein anderer Mann mit 

seinem System zur Behandlung von straffälligen und gewalttätigen 

Jugendlichen vorgestellt werden. Es handelt sich um den 

sowjetrussischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko 

(Ukrainer) (1888 – 1939). Die Grundlage für die Besserung und 

Erziehung bildete das Kollektiv. Trotzdem gehörten individuelle 

Leistungsanforderungen und persönliche Anerkennung, Erhöhung des 

Selbstwertgefühls basierend auf ethischen Grundnormen dazu. Klare  
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Zielvorgaben waren ein absolutes Muss. Fehlverhalten wurde durch das Kollektiv geahndet. Damit 

schaffte es Makarenko, verantwortungsbewusste, unbestechliche und begeisterte Anhänger des 

Systems zu erziehen, die den Sowjetstaat mit aufbauten.. Vieles aus seiner Pädagogik übernahm der 

Sowjetstaat. Makarenkos Pädagogik war wohl weltweit die erfolgreichste bei der Behandlung von 

Straftätern. Es soll aber nicht verschwiegen werden: nach der Festigung des Systems waren diese 

selbstverantwortlichen und unbestechlichen Leute der etablierten Kaderpartei und dem ganzen 

stalinistischem System im Wege. Sie verschwanden praktisch alle spurlos im Archipel Gulag. 

 

Die Todesstrafe in Halle 

Wenden wir uns nun einem besonders dunklen Kapitel des Strafvollzug zu, der Todesstrafe. Ihre 

Handhabung gewährt besonders gut Einblicke in das Selbstverständnis einer Zeit mit ihrem 

Menschenbild. 

   Halle gehörte zu den wenigen Orten neben Berlin, in denen nach der Strafrechtsreform noch die 

Todesstrafe vollstreckt wurde. Nach der Franzosenzeit wurde am 30. August 1816 der Raubmörder 

Gottfried Koch als erster öffentlich hingerichtet. In der Presse war damals zu lesen: „Ein doppelter 

Zweck soll durch öffentliche Strafen erreicht werden. Sie sollen über den Frevler bringen, was seine 

Thaten werth sind; sie sollen die Sühne seyn für die Schuld. Aber der wichtigere ist – sie sollen 

schrecken, warnen und viele veranlassen, an ihre eigene Brust zu schlagen ...“ (M. Viebig, a.a. O. 

Seite 9). Es vergingen mehr als 34 Jahre, bis am 27. September 1850 die nächste und zugleich letzte 

öffentliche Vollstreckung eines Todesurteils vollzogen wurde. Im Norddeutschen Bund wurde kurz 

darauf die Todesstrafe ganz abgeschafft. 

 

– Vergleichen wir mit der heutigen Zeit: wie viele Raub-, Kinder-, Lustmörder und anderer 

Gewalttäter haben in den vergangenen 34 Jahren Verbrechen begingen. Wie viele Todesurteile 

hätte man sprechen müssen? – Manch einer schreit bei uns nach der Wiedereinführung der 

Todesstrafe. Das trifft aber nicht den Kern der Sache. Durch die Existenz der Todesstrafe lässt sich ein 

so langer Zeitraum wie von 1816 bis 1850 ohne Todesurteil nicht erklären. Hier müssen andere Gründe 

vorliegen, über die man sich keine Gedanken macht oder nicht machen will. Das Wesentliche scheint 

mir in der Veränderung des Menschenbildes zu liegen, wie es sich vor allem mit dem Marxismus-

Leninismus-Stalinismus und teilweise darauf aufbauend mit dem Faschismus und Nationalsozialismus 

entwickelt hat. Auch Gegner dieser Ideologien scheinen mir die gleichen Fehler zu begehen, indem sie in 

irgendeiner Art die Verschiedenheit der Menschen leugnen oder beseitigen wollen. Folgen solcher 

Haltungen kennen wir zu genüge. – 
 

Kehren wir zur Vollstreckung von Todesurteilen zurück. Der Verurteilte wurde durch das Beil 

hingerichtet. Es blieb in Halle bis Ende 1936 die übliche Hinrichtungsmethode. Seit 1850 wurden in 

Preußen keine öffentlichen Hinrichtungen mehr durchgeführt. Nur ein begrenzter Personenkreis war 

noch als vorgeschriebene Zeugen zugelassen.  Bis 1899 fanden 7 Hinrichtungen in Halle i. a. im 

Gerichtsgefängnis, Kleine Steinstraße 7 statt wegen Mord und Mordversuch. Eine Ausnahme 

machte die Hinrichtung der  Anarchisten Friedrich August Reinsdorff und Emil Küchler am 7. 

Februar 1885, die am 28. September 1883 ein Sprengstoffattentat auf den Kaiser und Vertreter des 

Reichs unternommen hatten. Das Urteil wurde, anders als man es oft lesen kann, vom Reichsgericht 

an seinem Sitz  in Leipzig gesprochen. Unmittelbar nach der Verurteilung brachte man diese zwei 

und einen weiteren zum Tode Verurteilten noch vor Weihnachten 1884 von Leipzig nach Halle, weil 

es in Leipzig kein entsprechend sicheres Gefängnis (Zuchthaus) gab. Die drei 
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 stellten dort ihre Gnadengesuche und warteten den Entscheidungsweg hier ab. Nur der dritte 

Verurteilte wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe begnadigt und saß fast 30 Jahre im Roten 

Ochsen. Einige Historiker sehen dieses und vergleichbare Attentate in Europa als Vorboten der 

kommenden blutigen Auseinandersetzungen in Europa und der übrigen Welt. 

   In den Jahren von 1901 bis zur Machtergreifung Hitlers 1933 wurden noch 6 Hinrichtungen 

vollzogen, alle wegen Mordes, die letzte am 3. September 1921. Nach geltendem Reichsrecht 

wurden seit der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik bis Anfang 1933 die Todesstrafe nur für 

wenige Delikte angedroht. Das waren Mord, Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz, Sklavenraub 

und Sklavenhandel. Darüber hinaus konnte gemäß § 48 der Reichsverfassung von 1919 der 

Reichspräsident bei erheblicher Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch 

Notverordnung die Todesstrafe für weitere Delikte zulassen. 

 

Die Zeit des Nationalsozialismus 
 

Der Zeitraum von 1933-1936 

   Nach dem 30. Januar 1933 ändert sich alles Schlag auf Schlag. Es werden ständig neue 

Paragraphen eingeführt, nach denen die Todesstrafe verhängt werden konnte; dazu gehört u. U. 

schon das unberechtigte Tragen der Parteiuniform oder Fahrrad-Diebstahl. . Schon am 21. März 

1933 erfolgt eine Verordnung über Sondergerichte. Bis 1936 werden 24 Paragraphen aufgestellt zur 

Regelung der Hinrichtungsweise. Im Jahre 1935 wurde der Rote Ochse – einst auf Betreiben des 

preußischen Königs als Besserungsanstalt errichtet - zu einem Zuchthaus umgewandelt. Amtlich 

hieß das: Umwandlung von einem Strafgefängnis in eine Strafanstalt. Was das im einzelnen hieß, 

sollte der Bevölkerung noch weit über das Kriegsende hinaus verborgen bleiben. In ganz 

Deutschland werden 19 Hinrichtungsstätten festgelegt. In Halle werden von 1933 bis 1936 zehn 

Todesurteile vollstreckt, zwei davon mit politischem Hintergrund. Halle ist dabei zu diesem 

Zeitpunkt im eigentlichen Sinne gar keine Hinrichtungsort mehr, dafür ist Weimar zuständig.  

 

Die Zeit von 1937 - 1942 

Mit Kriegsbeginn am 5. September 1939 wird die Gesetzeslage weiter verschärft durch die 

Verordnung gegen Volksschädlinge. Es folgen weitere Bestimmungen. Für die Vollstreckung von 

Todesurteilen hallischer Gerichte (Die Mehrzahl ist richtig.) war seit dem 10. August 1937 das 

Gerichtsgefängnis Weimar zuständig. Dort wurden allein für das Sondergericht Halle von 1939 bis 

1942 40 Todesurteile vollstreckt. Die Opfer wurden bezeichnet als Volksschädlinge, Wirtschafts-, 

Gewohnheits- bzw. Berufsverbrecher. Die Bedingungen für Hinrichtungen waren in Weimar aber 

sehr ungünstig und das dortige Fallbeil war altersschwach. Mehrfach hatten Häftlinge versucht, auf 

dem Transport nach Weimar zu entkommen.  

   Eine neue Guillotine wurde bestellt und sollte in Halle im Gefängnis am Kirchtor, dem Roten 

Ochsen, installiert werden. Dazu waren erhebliche Umbauarbeiten erforderlich. Die Hinrichtungen 

sollten unauffällig vollzogen werden. Schnell wurden die Hinrichtungen zur täglichen Routine. 

 

Die Zeit von 1942 – 1945 

Am 23. November 1942 wurde das neue Fallbeil in Betrieb genommen. Es folgten, man kann die 

Menschenverachtung des Ausdrucks kaum fassen, etliche „Probehinrichtungen“. Ihre Zahl 
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wird in Erinnerungsberichten mit bis 120 angegeben; tatsächlich war ihre Zahl wohl erheblich 

niedriger. Das ändert aber nichts daran, mit welcher Menschenverachtung die Justiz jetzt vorging. 

Der Öffentlichkeit blieb das unbekannt, weil die Todesurteile und Hinrichtungstermine nicht mehr 

bekannt gegeben wurden. Außerdem kamen die Probeopfer aus anderen Gerichtsbezirken z. B. 

Magdeburg. Die Leichen entsorgte man unbemerkt, da in Halle niemand die Hingerichteten kannte. 

 

Persönliche Betroffenheit 

Praktisch in der Nachbarschaft zum Roten Ochsen befindet 

sich eine Volksschule, die Neumarktschule, in die ich im 

Sommer 1942 eingeschult wurde, also gerade zu dem 

Zeitpunkt, als im Roten Ochsen die regelmäßigen 

Hinrichtungen begannen.. Von einer Guillotine hörten wir 

jedoch erstmals etwas so um Kriegsende herum. Sie muß 

etwa in 120 bis 150 m Luftlinie von meinem damaligen 

Klassenraum gestanden haben. Die Schule ist benannt nach 

der schlesischen Stadt Neumarkt, die mit hallischem Recht 

gegründet war und dieses Recht und die Rechtspflege weiter 

nach Osten getragen hat. 

Von diesem Recht, von dem Recht der Bürger u.s.w.  hat unser 

damaliger Klassenlehrer uns häufiger etwas erzählt, immer 

interessant für unser Alter. Er war übrigens kein Parteimitglied und 

weigerte sich 1946 eins zu werden. Das sollte er im Roten 

Ochsen mit dem Leben bezahlen. Mein zweiter Klassenlehrer 

ging denselben Weg.  

   Nach dem Umbau zum Zuchthaus umfasste der Rote Ochse 

Haftplätze für 600 Männer, die für Verurteilte aus den 

Gerichtsbezirken Halle, Erfurt und Naumburg vorgesehen waren. Später kam noch der 

Gerichtsbezirk Torgau hinzu. Auch aus anderen Bezirken erfolgten Einlieferungen. Die Anstalt war 

aber mit bis zu 800 Häftlingen chronisch überfüllt, was eine Verschlechterung der Haftbedingungen 

bedeutete. Die für eine optimale Besserung im Auburnschen System angelegten Einzelzellen wurden 

jetzt für strenge Isolierhaft missbraucht. Andere Häftlinge hatten körperliche Schwerstarbeit zu 

verrichten bei einer minimalen Verpflegung. Die sanitären Anlagen waren katastrophal, die 

medizinische Versorgung mangelhaft. Wanzen in Massen waren bei den unhygienischen 

Verhältnissen die Folge und im Winter kam zu allem Übel noch die Kälte hinzu. So ist es kein 

Wunder, vom 3.4.1939 bis zum 22.4.1945 starben wenigstens 174 Häftlinge an Tuberkulose und 

durch Darm-, Kreislauf- und Herzerkrankungen sowie Selbstmord. Nach der Entlassung gelangten 

viele Häftlinge nicht nach Hause sondern kamen in ein KL, wo sie nicht selten umkamen. Zwischen 

dem 23. November 1942 und dem 10. April 1945 wurden im Roten Ochsen nachweislich insgesamt 

549 Todesurteile vollstreckt. 

 

Wo blieben die Toten? 

Wo ließ man die Toten? Der Bevölkerung teilte man durch die Presse keine Hinrichtungen mit. Eine 

normale Bestattung wäre wegen der Anzahl von Gräbern bald aufgefallen. Die Verantwortlichen 

fanden mehrere Lösungen: 

  

Aufnahme: 10. April 2002               Hoppe 

 

Rechts: Neumarktschule 

Mitte: Roter Ochse 
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 Anfangs erhielten noch einige Angehörige eine Mitteilung, die Leiche zur Bestattung 

abzuholen. Dann ging man dazu über, die Toten den anatomischen Instituten von Halle und 

Jena zu Lehr- und Lernzwecken zur Verfügung zu stellen. Das entsprach noch bisheriger 

rechtsstaatlicher Praxis, nicht nur in Deutschland. 

 Anders sieht es beim Institut für Rassen- und Völkerkunde in Leipzig aus. Es bat um Leichen 

von Angehörigen von Fremdvölkern, um Studien nach der nationalsozialistischen 

Rassenideologie durchführen zu können. 

 Das Zoologische Institut von Halle bat mit Schreiben vom 13. März 1944 um„frisches 

Untersuchungsmaterial“ für Dissertationen. 

 Der eigentliche Abnehmer wurde aber der 

Gertrauden - Friedhof in Halle. Das ist ein sehr 

schöner, großer und z.T. parkartiger Friedhof. Dort 

befindet sich ein gewaltiges Gebäude mit 

Krematorium. Dieses Krematorium gehört zu den 

ersten, die einst in Deutschland gebaut wurden. Es 

wurde gefordert, dass das Gebäude als Ganzes die 

Achtung vor den Toten und vor der Würde des 

Menschen ausdrücken müßte. 

Diese Krematorium besaß eine weit größere Kapazität, als 

man erwartet hatte. Deswegen wurden auch aus anderen 

Gefängnissen in Halle und aus anderen Gerichtsbezirken 

die Toten angeliefert, so auch etwa 117 Ostarbeiter, die 

durch Erhängen auf einem Lagerplatz mitten in der Stadt 

ermordet wurden, und etliche in der Dölauer Heide auf 

dem dortigen Schießplatz getöteten belgische 

Widerstandskämpfer (Mitt. Viebig, Okt. 2003). Die Urnen 

wurden in einem abgelegenen Teil des Friedhofs unter dem 

Rasen bestattet. Immerhin wurden die Gräber soweit 

gekennzeichnet, dass u.U. nach dem Kriege von den 

Angehörigen die Gebeine in das Heimatland des Toten 

überführt werden konnten.  

Entgegen anders lautenden Behauptungen ist keine einzige Leiche spurlos verschwunden. 

 

Das Kriegsende und die Amerikaner 

Am 10. April 1945 fand im Roten Ochsen die letzte Hinrichtung statt. Zur gleichen Zeit begann die 

Teilevakuierung der Haftanstalt. Zum Tode und zu hohen Haftstrafen Verurteilte sollten zum KL 

Flossenbürg in Bayern zur Hinrichtung gebracht werden. Der Todeszug von etwa 450 Personen 

erreichte sein Ziel aber nicht mehr. Die Überlebenden wurden in Böhmen 

befreit (Zu dem Sachverhalt gibt es unterschiedliche Aussagen.). Noch nach dem 10. April wurden 

aber offenbar Häftlinge (wohl alles Frauen) von Leipzig zur Vollstreckung des Todesurteils nach 

Halle überstellt. Am 17. April besetzten die Amerikaner einen Teil von Halle und damit auch die 

Gefängnisse. In etlichen Broschüren und Faltblättern steht, die Amerikaner hätten die Gefangenen 

befreit, d.h. sofort entlassen. Das ist jedoch nur bedingt richtig. Die Amerikaner versteckten ihre 

Panzer in den Höfen des Roten Ochsen und setzten die „Befragungen“ von einigen Inhaftierten dort 

fort, wo die Nationalsozialisten aufgehört hatten. Als sie Ende Juni 1945 das Gefängnis an die 

Russen und den NKWD übergaben, wurde die Behandlung der übriggebliebenen Gefangenen noch 

schlechter. 

 

 

 

 

Aufnahme 2002                                Hoppe 

 

Totenhalle und Krematorium auf dem 

Gertraudenfriedhof in Halle 
Aufnahme 2002                                   Hoppe 
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   Als Beispiel sei hier das Schicksal einer jungen und schwangeren Frau erwähnt. Sie wurde von 

den Nazis inhaftiert und pausenlos verhört. Die Amerikaner setzten diese „massiven Verhöre“ fort. 

Nach der Übergabe an den NKWD erlebte die junge Frau die schlimmste Zeit ihrer Inhaftierung. 

Das Kind wurde im Gefängnis geboren. Als sie endlich frei kam, floh sie aus der SBZ in die 

Bundesrepublik und erfuhr dort Ablehnung, Beschimpfung, Verhöhnung und Bedrohung. Ihr Name 

und ihre Geschichte ist wie die anderer nicht zur Veröffentlichung frei gegeben. Bekannt waren die 

Schicksale ehemaliger Kommunisten, die aus der Haft der NS-Zeit in sowjetrussische Haft 

gelangten und aus ihr nicht mehr zurückkehrten. Über sie konnte ich bislang nirgendwo Näheres 

nachlesen. Dagegen gibt es von Personen, die seit der Zeit der sowjetischen Besetzung bis 1989 

inhaftiert waren zahlreiche Faltblätter und andere Informationen. 

 

Die Zeit des NKWD 
 

Der Zeitraum von 1945 bis 1950 

Nach dem Abzug der Amerikaner begann der dunkelste Abschnitt in der Geschichte des Roten 

Ochsen. Er diente jetzt als Gefängnis des NKWD. SMAD und SMT - damals beide in Halle in der 

Luisenstraße ansässig -. übten eine Terrorpraxis aus, der eine riesige aber unbekannte Menge von 

Menschen zum Opfer gefallen ist. Es ist kennzeichnend, für diesen Zeitraum gibt es (noch ?) keine 

wissenschaftliche Veröffentlichung. Die Russen behaupten, es gäbe keine Unterlagen. Sie lagern 

aber in Moskau in der Lubjanka, dem ehemaligen Gefängnis des NKWD. Bekannt wurde ein 

ehemaliger General der Bundeswehr, der z. Zt. durch den NKWD- im Roten Ochsen inhaftiert war. 

Er fuhr nach Moskau zur Lubjanka, um seine Akte zu fordern., die es angeblich nicht gab. Er soll 

stundenlang vor der Tür gestanden haben, - es wurde behauptet mit einem Fuß in der Tür – bis ihm 

eine Russin endlich entnervt seine Akte übergab. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inzw
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es geändert. Mit großer Unterstützung durch mehrere russische Archive, der 

Militärhauptstaatsanwaltschaft Moskau und auch diverse deutsche Archive und Institute kann die 

Thematik intensiv beforscht werden, anscheinend dringt aber kaum etwas davon in das Bewusstsein 

der Öffentlichkeit. Mitarbeiter der Gedenkstätte Roter Ochse haben Hunderten von Menschen bei 

der Suche nach Unterlagen helfen können und haben viele Unterlagen von SMT-Verurteilten und 

Internierten inzwischen selbst zur Verfügung. 

 

 

Einzelhaftzellen 

im Roten 

Ochsen 
 
Links: 1945 

Rechts: 1960  

 
Aufnahmen 2002 

                     Hoppe 
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Über die fürchterlichen Zustände in einem Gefängnis des NKWD brauche ich mich nicht näher 

auszulassen. Das Wenige, was aus der damaligen Zeit aus dem Roten Ochsen bekannt geworden ist, 

bestätigt die schlimmsten Beschreibungen. Ein Großteil der Insassen starb an  Entkräftung, Folter, 

Krankheit, Selbstmord usw. Greifen wir nur ein Beispiel der Folterbehandlung in einer solchen 

Zelle, wie sie in den beiden Bildern zu sehen ist, heraus. Der bzw. die Gefangene blieb den ganzen 

Tag eingesperrt. Bei einer Verschärfung der Haft durfte nach dem Aufstehen das Bett nicht mehr 

benutzt werden, das hieß, der Häftling musste den ganzen Tag stehen. Wagte er es, gegen dieses 

Gebot zu verstoßen, ging die Tür auf und der/die Gefangene wurde zusammengeschlagen. Für diese 

Art von Haft prägte die Gruppe gegen Unmenschlichkeit den Begriff der Folterhaft. 

 
 -Vergleichen wir. Seit der Zeit der alten Griechen hat der Vergleich sich nicht nur in den 

Naturwissenschaften als nützliche Methode erwiesen. Die Terroristen und Mörder, die aus der Bewegung der 

68er kamen, saßen in Stammheim. Sie waren in geheizten und hellen, gut ausgestatteten Einzelzellen 

untergebracht, erhielten beliebige Mengen von Zeitungen und Büchern, konnten Radio hören und fernsehen 

so viel, wie sie wollten. Sie besaßen eine eigene Toilette und konnten täglich mit warmen Wasser duschen. 

Das waren Privilegien, die andere Häftlinge nicht besaßen. Sie hatten täglich ihren Freigang, bei dem sie 

ungehindert mit ihren Gesinnungsgenossen sprechen konnten, von außen Nachrichten erhielten und auch 

welche nach draußen schickten. Sie waren bestens über neue Verbrechen wie Flugzeugentführungen 

informiert. Diese Haftbedingungen bezeichneten Sympathisanten, auch solche, die als Meinungsmacher in 

den Medien auftraten, sowie Mitglieder der heutigen Regierung als Folterhaft. Welches Menschenbild 

besitzen diese Leute? - 

 

Doch kehren wir zum Roten Ochsen zurück. Ein Fallbeil gab es inzwischen nicht mehr. Ein Fallbeil 

war ein Gerät, mit dem die Sowjets nicht zu arbeiten pflegten. Im Roten Ochsen hielten jetzt die 

Sowjetischen Militärtribunale (SMT) bis 1953  

(Wahrscheinlich bis 1955) ihre Sitzungen ab. Gegen 

die Verfahren der SMT waren die vergangenen 

Prozesse des Volksgerichtshofes fast rechtsstaatlich 

und demokratisch zu nennen. Die SMT urteilten für 

den Bereich der gesamten SBZ/DDR. Durch die 

schon vor den Sitzungen feststehenden Urteile 

wurden Menschen zum Tode verurteilt oder zur 

Zwangsarbeit vor allem nach Sibirien geschickt, wo 

die meisten verstarben. Ihre Angehörigen blieben 

vielfach ohne Kenntnis des Verbleibs der 

Verurteilten. Wohin und wie sind die vielen Toten, 

die der NKWD in der damaligen Stalinära in Halle 

selbst produzierte, verschwunden. Es gibt etliche 

Aussagen, nach denen Gefangene aus dem Roten 

Ochsen „verlegt“ werden sollten und deshalb mit ihrer ganzen Habe auf LKWs stiegen. Diese 

LKWs waren kurze Zeit später wieder da. Auf den LKWs lagen noch sämtliche Sachen der 

Häftlinge, aber von ihnen sah oder hörte man nie wieder etwas. Der Ort, zu dem die Häftlinge 

gebracht wurden, musste in der Stadt liegen, und da kam nur eine Stelle in Frage, die Luisenstraße, 

Sitz von SMT und SMAD. Hier sehen Sie  ein überarbeitetes Bild aus dem Jahre 2001, das ungefähr 

den Eindruck wiedergibt, wie die Zufahrt zur Luisenstraße aussah,

 

Zufahrt zur Luisenstraße, Ehemals Sitz von 

SMAD und SMT 
Aufnahme. April 2001               Hoppe 

Bildbearbeitung:                       Maurer 
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als hier die SMAD und SMT residierten. Häufig kamen LKWs. Diese fuhren leise vor das Tor, ohne 

zu hupen. Irgendjemand öffnete das Tor, ohne dass ein Wort fiel. Die Fahrer der LKWs sah man fast 

nie bzw. man konnte sie  nicht erkennen. Kurze Zeit später verließen die Wagen wieder das 

Gelände, ohne dass man von jenseits des Tores etwas hätte hören können. Wenn schwarze 

Limousinen vorfuhren, hatten sie alle zugezogene dunkle Scheiben., so dass absolut nicht zu sehen 

war, wer bzw. ob überhaupt jemand in den Autos saß.  

 

   Als das Gelände noch nicht so hermetisch abgeriegelt war, sind wir als Kinder noch in einem 

Teilbereich der Luisenstraße herumgelaufen. Die Soldaten, die sich am Hauptgebäude aufhielten, 

trugen dunkelgrüne Kragenspiegel. Die Kragenspiegel der kurzfristig hier erscheinendenden oder 

zeitweise verweilenden Militärs hatten eine andere Farbe. Abends hörte man besonders nach 

Anbruch der Dunkelheit Hunde jaulen und heulen und immer wieder einzelne Pistolenschüsse. Nur 

wenn die Russen feierten, waren keine Schüsse und kein Hundejaulen zu hören, dafür umso lauter 

das Singen. Die schlimmste Foltereinrichtung, den Wasserkarzer, wie ihn ein paar Überlebende 

beschrieben haben, wurde durch unerlaubtes Eindringen entdeckt. Man nimmt an, dass hier in der 

Luisenstraße wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht sogar ein paar Tausend erschossen wurden. Wo 

ihre Leichen verschwunden sind, können sie sich denken. Sie liegen vermutlich dort, wo man schon 

seit 1942 die Opfer bestattete, auf dem Gertraudenfriedhof. Würden die Russen ihre Akten öffnen, 

ließen sich wahrscheinlich mehr als tausend Schicksale allein aus Halle klären. Mit genauen Daten 

kann ich Ihnen hier leider nicht dienen, sie sind nicht zugängig; deshalb sollte man diesen Abschnitt 

aber nicht einfach diskret übergehen und so tun, als sei nichts passiert.  

 

   Anfang der 50er Jahre erzählte einmal ein Herr meinem Vater in meiner Gegenwart, er habe den 

Dienst als Kripobeamter quittiert, weil er das wachsende Unrecht nicht mehr mittragen könnte. Er 

zählte einige Beispiele von rechtswidrigen Dienstanweisungen auf, die alle nur mündlich erteilt 

würden. Täglich würden etwa sechs Menschen spurlos in Halle verschwinden. Es sei ihnen als 

Kripoleuten  untersagt, nachzufragen, geschweige denn Nachforschungen anzustellen. Schriftlich 

würde nichts niedergelegt. 

 

Das MfS 

 
Die Zeit von 1950 bis 1989 

Im Jahre 1950 wurden Teile des Gebäudekomplexes des Roten Ochsen an die DDR-Justiz 

übergeben, die hier vorrübergehend eine Außenstelle des Zuchthauses Torgau einrichtete. Ab 

Oktober 1950 nutzte das MfS die gesamte Liegenschaft. Zwei Jahre später wurden mehrere Gebäude 

des Gefängnisses (Am Kirchtor 20a bis d) als Untersuchungshaftanstalt (UHA) des  

MfS weitergeführt, während der größere Teil dem Innenministerium zum normalen Strafvollzug 

diente. Viele U-Häftlinge waren aus politischen Gründen inhaftiert. Ihre Zahl betrug in den ersten 

Jahren etwa 800. Für den Zeitraum bis 1989 kann man von einer Gesamtzahl von 4000 bis 5000 

Häftlingen in dieser UHA des MfS ausgehen. 

 

   Wir sollen uns an die Definition des Rechts im Marxismus-Leninismus erinnern: „Das 

sozialistische Recht ist Mittel zur Verwirklichung der Politik der marxistisch – leninistischen Partei, 

es steht nicht neben oder gar über der Politik.“ (Zitiert nach A: Sperk a.a.O. Seite 15). Dieses Zitat 

belegt die Rechtssituation; das Recht ist wie im Dritten Reich der Politik untergeordnet. Danach 

kann jede beliebige Handlung als Straftat ausgelegt werden. 
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   Das MfS wurde am 8. Februar 1950 gegründet. Für die Öffentlichkeit war zunächst nicht 

erkennbar, dass dieses ab sofort neben der Kriminalpolizei und der zentralen Kontrollkommission 

Befugnisse einer staatlichen Untersuchung besaß. Die Stasi, wie sie bald genannt wurde, war kein 

Staat im Staate sondern der verlängerte Arm der SED. Schon der erste Minister für Staatssicherheit 

Wilhelm Zaiser, sagte: „Alles, was wir tun, tun wir für die Partei.“ Die Haftbedingungen waren so 

ausgeklügelt, dass durch ihr Martyrium die Menschen völlig gebrochen werden sollten, wenn sie 

denn die Haft überlebten. Reichte im Dritten Reich der Vorwurf, ein Volksschädling oder 

Volksfeind zu sein, u. U. für ein Todesurteil aus, so waren es jetzt  Begriffe wie Staatsfeind oder 

Boykotthetze. Im sprachlichen Umgang wurde auch zur Vereinfachung das Wort „Sabogent“ 

benutzt. Es ist eine Zusammensetzung von Saboteur und Agent des amerikanischen 

Kapitalimperialismus. 

 

   Die politische Strafjustiz der 50er Jahre wurde von den Verfechtern des bekennenden Justizterrors 

ohne Maß angewendet. Bekannte Beispiele sind Hilde Benjamin, bis 1953 Vizepräsidentin des 

Obersten Gerichts und bis 1967 Justizministerin der DDR, oder 

Ernst Melsheimer, Generalstaatsanwalt der DDR bis 1960. Im 

Ausmaß ihrer Blut- und Terrorurteile wurde Hilde Benjamin nur 

noch von der Rumänin Anna Pauker übertroffen. Die 

stalinistischen Schauprozesse der 50er Jahre sind ein düsteres 

Kapitel in der Geschichte der DDR-Justiz. Die Zahl der 

Schauprozesse mit Todesurteil wurde aber offensichtlich begrenzt. 

Die Zahl derjenigen, die plötzlich verschwanden, ohne dass jemals 

wieder ein Lebenszeichen auftauchte, ist jedoch erheblich größer. 

Zuviele Hingerichtete glaubte man wohl der Bevölkerung nicht 

zumuten zu können. Daran hatte sich seit dem Dritten Reich nichts 

geändert. Eine Statistik darüber gibt es aber nicht. Der Rote Ochse 

nahm auch hier wieder eine zentrale Rolle ein. Beim 

Volksaufstand am 17. Juni 1953 starben beim vergeblichen 

Versuch, die politischen Gefangenen zu befreien, etwa 9 der 

Demonstranten. Wie viele Tote es damals nach dem 17. Juni 

wirklich gegeben hat, ist ungewiss. Ihre Zahl ist mit Sicherheit höher als die heute offiziell genannte 

lächerlich kleine Zahl, die ich deshalb gar nicht erst nenne. 

 

   Am 17. Juni fragte eine Mutter ihren Sohn, der zur KVP in Halle gehörte: “Wirst Du jetzt auf uns 

schießen?“ Er verneinte, das würde keiner seiner Kameraden tun, dafür wären sie nicht zur KVP 

gegangen. Wenige Tage später war die gesamte Hundertschaft bis auf den heutigen Tag 

verschwunden. Sie sei verlegt worden, hieß es offiziell. Die Nachrücker aus einem anderen Bezirk 

der DDR fanden geräumte Quartiere vor, aber in den Waschräumen standen noch die Zahnbürsten. 

Als die Mutter sich nach ihrem Sohn erkundigte, wurde ihr gesagt, das Schwein ist in den Westen 

getürmt. Wagen Sie es ja nicht, uns noch einmal mit einer Frage nach diesem Verbrecher zu 

belästigen, wir wissen andere Methoden, um mit ihnen fertig zu werden. Vermutlich liegt die 

Hundertschaft auch dort, wo man die Toten, die es bis 1989 nicht geben durfte, hingeschafft hat, auf 

dem Gertraudenfriedhof. 

 

Hilde Benjamin, bis 1953 

Vizepräsidentin des 

Obersten Gerichts und bis 

1967 Justizministerin der 

DDR 
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   In der Luisenstraße gibt es heute keinen Hinweis 

auf diese Vorgänge. Man will nicht die falschen 

Toten ehren. Beim Gertraudenfriedhof sieht es 

inzwischen, wie ich jetzt erst erfuhr, etwas anders 

aus. Aus Torgau wurden in den Jahren 1950 bis 1954 

eine ganze Reihe Tote zu diesem Friedhof gebracht, 

Sie sollten anonym bestattet werden. Wie man mir 

jetzt mitteilte (Fax von Herrn Viebig vom 7.X.2003), 

sind nach zehn Jahren Forschung durch die 

Stadtverwaltng Halle und kooperierender Partner 120 

Urnen im Herbst 2002 lokalisiert  und im Frühjahr 

2003 exhumiert worden. Seit dem 1.Juli 2003 liegen 

sie in einem Grabfeld in der Mitte des 

Gertraudenfriedhofs. Es gibt Grabsteine und eine Informationstafel. Die Rekonstruktion dieser Liste 

und des Gräberfeldes war nur möglich, weil der damalige Leiter des Gertraudenfriedhofs eine 

Bestattung in einer Form anordnete, die eine Rekonstruktion möglich machte. Im Grunde 

genommen riskierte er damit Leben oder Freiheit.  

 

Denkmal: Die endlose Straße 
Auf dem Friedhof gibt es ein Denkmal, das an viele Tote erinnert und eine unwahrscheinliche Ruhe 

ausstrahlt. Eine Besucherin des Friedhofs erzählte mir, es wären häufig schon Besucher mit Bussen 

gekommen, nur um dieses Denkmal aufzusuchen und sich hier auf eine Bank zu setzen. Auch 

mancher einzelne Besucher scheint hier Trost zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob der Bildhauer gewusst hat, , wer alles auf diesem Friedhof liegt, als er 1980 das Denkmal fertig 

stellte, ist mir unbekannt. Er hat aber zielsicher alle angesprochen. Hier liegen auch 689 

Bombenopfers eines einzigen amerikanischen Luftangriffs im Februar 1945 in einem gemeinsamen 

Gräberfeld. Die Gedenkstätte der Roten Armee befindet sich ebenfalls nicht weit von dem ersten 

Feld der Opfer von Gewalt und Terror.  

 

Die Figuren der 

Endlosen Straße 
Der Tod 

Die Einsame  Die Abwehrende 

Der Gläubige  Das Alte Ehepaar 

Der Stürzende  Der Aufgerufene 

Der Soldat  Das Kind 

Die Bombenopfer 

Der Rebell  Der Gefangene 

Der Scherge  und  Der Rächer 

Abschied  Der Gelassene 

Der Selbstmörder  Die Braut 

Der Gelehrte  Der Schalk 

Der Weise 

 
Richard Horn Bildhauer 1980 

 

Eines der zur Untersuchung vorbereiteten 

Grabfelder Ende April 2002 

Aufnahme:                                       Hoppe 

 

 

Aufnahme. Mai 2002                                   Hoppe 
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Sind wir am Ende des Rechtstaats angekommen? 
Nach all der Gewalt ist es unverständlich, wie einige Gruppen in unserer Gesellschaft zum Teil 

wiederum mit Gewalt, Verleumdung und Desinformation die Erinnerung an die durch Justizterror 

Ermordeten zu verhindern suchen, weil sonst die Taten der Nazis nicht richtig deutlich würden. 

Diese Herrschaften vertuschen dabei ungeniert, dass diese Nazis sich vielfach die bolschewistischen 

Methoden, wie man damals sagte, zum Vorbild nahmen. Der Historiker Prof. W. Schuller hat das 

folgendermaßen formuliert: 

 

Welcher Kleinmut,  

der die NS-Opfer nur dann 

angemessen gewürdigt glaubt, 

wenn die anderen verschwiegen 

oder verkleinert werden. 

 

Wir sollten fähig sein, 

alles klaren Auges zu sehen 

und nicht wegzukürzen. 

 

Die Opfer des Kommunismus 

vermindern nicht das Gewicht 

und die Bedeutung der Opfer des 

Nationalsozialismus. 

 

Wer beides sieht, 

rechnet nicht auf, 

sondern er zählt zusammen. 

 

Erst dann ergibt sich die Signatur 

des zuende gehenden Jahrhunderts 

in ihrer ganzen Entsetzlichkeit. 

 

Zusammen mit manchen nüchtern beobachtenden Zeitgenossen lässt sich hier auch die Frage stellen: 

„Sind all diese Untaten zusammen mit dem Versuch, einen Teil davon tot zu schweigen, Anzeichen 

dafür, dass wir am Ende des Rechtsstaates angekommen sind noch bevor wir ihn voll entwickelt 

haben?“ Haben wir aus der Geschichte immer noch nichts gelernt? Es gibt weitere Anzeichen für 

das Ende des Rechtsstaates bei uns und in der Welt.  

 

   Im Frühjahr 2003 hat der Internationale Gerichtshof seine Arbeit aufgenommen. Die Vereinigten 

Staaten, die in und nach zwei Weltkriegen immer wieder das internationale Recht bemühten, 

solange sie das Sagen hatten, haben die Einrichtung dieses Gerichtshofes von Anfang an bekämpft 

und bleiben ihm fern. Auf der Seite der USA stehen China, der Irak, Libyen, der Jemen, Katar und 

Israel. Sollte man bei einer solch unglaublichen Konstellation lachen oder weinen. Belgien hat auf 

Grund von Drohungen aus den USA ein Gesetz zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechern 

abgeschwächt (HNA vom 24.6.2003). Bei uns werden Opfer der Stasi, die jahrelang in deren 

Gefängnissen saßen, bei öffentlichen Veranstaltungen beschimpft und teilweise mit Gewalt aus dem 

Saal befördert. Bislang habe ich noch nie gehört, dass ein deutsches Gericht bei einer solchen 

Diffamierung von Opfern eingeschritten wäre. So etwas hatten wir schon vor 1933. Die Liste ließe 

sich beliebig lang fortsetzen.  
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Kommen wir zum Schluss. Die Erbauer des Gerichtsgebäudes in Halle (am Hansering) scheinen 

nicht nur etwas vom damaligen sondern auch vom kommenden Unrecht gewusst und gespürt zu 

haben. Sie setzten über die Eingangstür diesen Spruch: Recht muss Recht bleiben. Sie besaßen ein 

Bewusstsein dafür, der Missbrauch des Rechts verbietet nicht den Brauch. Hier ist ein jeder in 

seinem Lebensbereich aufgerufen, etwas für das lebendige Recht zu tun, wie es unsere Altvorderen 

taten. Für sie war Recht gelebte Wirklichkeit. 

 

Ich danke Ihnen für´s Zuhören.

 

Aufnahme: 10.April 2002                                                Hoppe 
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